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1 Wirtschaftlichkeitsbewertung 
Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit erfolgt anhand der Zuschlagkriterien: 

• Preis 
• Qualität 

Es können für die einzelnen Zuschlagskriterien unterschiedliche Punktzahlen erreicht werden, die 
miteinander addiert werden. Die höchstmögliche Summe, die das wirtschaftlichste Angebot 
darstellt, beträgt dabei 400 Punkte. Der Bieter mit der tatsächlich erreichten höchsten Punktzahl 
erhält den Zuschlag.  

Die prozentuale Gewichtung der Zuschlagskriterien wird durch folgendes Punktesystem 
berücksichtigt:  

Zuschlagskriterium Gewichtung in % Grundlage Punktebewertung max. Punkte  
je Kriterium 

1. Preis 50 % Wertungspreis gemäß Preisblatt 200 

2. Qualität 50 % Wertungspunkte gemäß Anforderungskatalog 200 

Summe 100 %  400 

Tabelle 1:  Gewichtung Zuschlagskriterien 

1.1 Zuschlagskriterium „Preis“ 

Die Bewertung des Preiskriteriums findet wie folgt statt: 

Der niedrigste Wertungspreis erhält 200 Punkte (maximale Punktzahl). Für die preislich 
nachfolgenden Angebote wird die Punktzahl wie folgt bestimmt:  

                                    P = 
ଶ଴଴ ୔୳୬୩୲ୣ ୶ ୥ü୬ୱ୲୧୥ୱ୲ୣ୰ ୅୬୥ୣୠ୭୲ୱ୥ୣୱୟ୫୲୮୰ୣ୧ୱ

୅୬୥ୣୠ୭୲ୱ୥ୣୱୟ୫୲୮୰ୣ୧ୱ ୆୧ୣ୲ୣ୰ 
 

1.2 Zuschlagskriterium „Qualität“ 

 
Die Summe aller Punkte gemäß Anforderungskatalog bilden die Wertungssumme in dem Bereich. 
 
Zusätzliche, nichtgeforderte Darstellungen oder Erklärungen des Bieters zu den einzelnen Punkten, 
haben keinen Einfluss auf die Bewertung. 
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2 Gesamtbewertung 
Die Gesamtbewertung erfolgt durch die Addition der Gesamtpunktzahl für das Kriterium „Preis‘‘ (P) 
und für das Kriterium „Qualität‘‘ (E). G steht als Variable für die Gesamtwirtschaftlichkeitspunktzahl:  

G = P + E 

Der Bieter, der hiernach die meisten Punkte erzielt, hat im Ergebnis der Angebotswertung das 
wirtschaftlichste Angebot abgegeben 


